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Hauptversammlung den Squeeze-out-
Beschluss. Das Spiel drohte sich zu wie-
derholen: Der Bestätigungsbeschluss
wurde al}gefochten, das Landgericht
wies den Freigabeantrag von Wel1a zu-
rück. Das Gericht berief sich nun dar-
auf, dass die materielle Rechtskraft der
Entscheidung im ersten Freigabeverfah-
Ten einem erneuten Freigabevetfahten
entgegenstehe. Das Oberlandesgericht
sah dies anders: Auf die Beschwerde
des Unternehmens gab es dessen Frei-
gabeantrag statt; der Zwangsausschluss
konnte eingetragen werden.
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Kein Bedarf für eine Erschwernis von Kreditverkäufen
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Grundsätzlich beseitigt der Bestäti-
gungsbeschluss die Mängel dei: Aus-
gangsentscheidung. Eine gegen den
Atisgangsbeschluss gerichtete Anfech-
tungsklage wird durch einen wirksa-- ",. . ~hluss unbegrün-
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richtshof eine Abtretung von NPL an In-
vestoren; die keine Kreditinstitute sind,
für zulässig. Dies gilt jedenfalls dann,
wenn der Kreditnehmer seine Zahlungs-
verpflichtungen nicht erfüllt und deshalb
die mit der Bank getroffene Darlehensver-
einbarung verletzt. In diesem Fall geht
das Interesse der Bank an einer einfachen
und effizienten Einbringung des ausste-
henden Kredites dem Datenschutz des
Kreditnehmers vor. Zahlt der Schuldner
dagegen noch, benötigt die Bank für eine
Abtretung nach wie vor entweder seine
Zustimmung, oder der Kredit darf nur
anonymisiert fremd verwaltet werden.

Der Bundesgerichtshof hat insofern
auch ausdrücklich einer älteren Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Frankfurt
widersprochen (Az.: XI ZR 195/05; FA.Z.
vom 28. Februar 2007). Offen l,ieß er aller-
dings, ob die gleichen Prinzipien auch für
öffentliche Banken gelten, also insbeSon-
dere für Sparkassen und Landesbanken.
Das löste eine Fachdiskussion darüber
aus, ob die Weitergabe von Daten eine
strafbare Verletzung von Privatgeheimnis-
sen sein kann. Dem haben sich das Land-
gericht Kiel und das Oberlandesgericht

men tlestaugungsDesc
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AG etwa die Festsetz
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FRANKFURT, 1. Januar. Die Bundesregie-
rung prüft derzeit, ob der Handel mit not-
leidenden Krediten (Non Performing
Loans; NPL) spezieller als bisher geregelt
werden muss. Im Referentenentwurf des
"Gesetzes zur Begrenzung der mit Finanz-
investitionen verbundenen Risiken" wird
erörtert, ob im Sinne des Verbraucher-
schutzes mehr Transparenz beim Verkauf
von NPL nötig ist (FA.Z. vom 25. Septem-
ber 2007). Nach Analyse der wichtigsten
Gerichtsentscheidungen und einem Blick
auf die Praxis des NPL-Geschäfts kann
qlan aber sagen: Alles Wesentliche ist ent-
schieden, den Rest regelt der Markt.

Vorteil für die Banken ist eine Entlas-
tung ihres Eigenkapitals. Verkaufen sie
NPL im Wege eines "true sales" - einer
Übertragung der Kreditforderungen an ei-
nen Investor, die auch im Falle einer Insol-
venz des Schuldners Bestand hat -, ent-
fiillt fiir t1ie~~ Kredite die Pflicht zur T Tfl-
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des Oberlandesgerichts ist zudem klar,
dass der Bestäti~gsbeschluss auch
dann ein neues Freigabeverfahren er-
möglicht, wenn ein solcher Antrag
hinsichtlich des Ausgangsbeschlusses
recht~kTiiftiQ abgelehnt wurde, Zwar he-
zieht sich auch das zweite Verfahren
stets nur auf den Ausgangsbeschluss,
da nur dieser im Handelsregister einge-
tragen wird. Allerdings verändert deI
Bestätigungsbeschluss den zu beurtei.
lenden Sachverhalt: Der erneute Freiga.
beantrag ist nicht wegen entgegenste-
hender Rechtskraft des vorherigen Frei-
gabeverfahrens unzulässig.

DaInit haben Gesellschaften künftig
neue Möglichkeiten, um auf angefoch-
tene Strukturbeschlüsse zu reagieren.

terlegung mit Eigt
Banken dann für
gung. Außerdem
Verwertungsproze
Dritt!'. v!'.Tlap:ert "r

wegen fO'rmeller Mängel des Hauptve~
sammlungsbeschlusses, können sie die
se Mängel durch einen Bestätigungsbe
schluss heilen. Anschließend könnet
sie abermals ein Freigabeverfahren be
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diese Entwicklung kritisch. Sie fürchten,
dass insbesondere die Interessen, privater
Kreditnehmer beeinträchtigt werden
könnten. Datenschutz und Bankgeheim-
nis seien in Gefahr.

Rein formal betrachtet, ist die Furcht
nicht un"erechtigt. Nach bisheriger
Rechtslage handelt es sich weder beim An-
kauf noch bei der Verwaltung von NPL
um ein Bankgeschäft. Die Käufer bedür-
fen deshalb keiner Banklizenz und sind
auch nicht den gleichen aufsichtsrechtli-
chen Regelungen unterworfen wie Kredit-
institute. Dennoch hält der Bundesge-
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